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Ohne Zweifel muss eine Re-
gierung bei der Bewältigung 
einer Krise alle notwendi-

gen Maßnahmen ergreifen. Geschieht 
dies jedoch nicht auf rechtsstaatlicher 
Grundlage, leidet sogar die Reaktion 
auf die Herausforderungen in der öf-
fentlichen Gesundheit oder zur wirt-
schaftlichen Hilfe. Sri Lanka hat sich 
mit Naturkatastrophen wie dem Tsu-
nami, Aufständen oder Terrorismus 
auseinandersetzen müssen. Nicht im-
mer wurde der Test im Sinne einer 
rechtsstaatlichen Demokratie überzeu-
gend bestanden. In der aktuellen Ge-
sundheits- und Wirtschaftskrise bre-
chen Teile der Regierung jedoch auch 
noch eine Verfassungskrise vom Zaun. 

Auflösung des Parlaments und 
Festsetzung von Neuwahlen

In Ausübung seiner verfassungsmäs-
sigen Befugnisse hatte der Präsident 
das Parlament mit Wirkung vom 2. 
März dieses Jahres aufgelöst. Er legte 
den 25. April als Datum für die Parla-
mentswahlen und den 14. Mai 2020 als 
den Tag fest, an dem das neu gewählte 
Parlament tagen würde. Die Nominie-
rungen für die Kandidaturen zur Par-
lamentswahl sollten zwischen dem 12. 
und 19. März vorgenommen werden. 
Ohne diese vorzeitige Auflösung des 
Parlaments hätte die Legislaturperio-
de am 1. September 2020 geendet. Es 
gab mehrfach Aufrufe, die Nominie-
rungen wegen der ausgebrochenen Co-

rona-Pandemie zu verschieben. Ohne 
Erfolg, das Verfahren wurde am 19. 
März abgeschlossen. Kurz nach Ab-
schluss der Nominierungen kündigte 
die unabhängige Wahlkommission je-
doch eine Verschiebung der Wahl an, 
ohne bei dieser Gelegenheit ein genaues 
Datum zu nennen. Ob diese Aktion 
rechtmäßig war, wäre noch zu prüfen. 
Nach der Entscheidung der Wahlkom-
mission verhängte die Regierung eine 
inselweite Ausgangssperre, die in der 
Westprovinz des Landes fast zwei Mo-
nate andauerte, mit kurzen Unterbre-
chungen ebenso in anderen Gebieten.

Die Wahlkommission hatte vorher-
gesehen, dass angesichts der Schwere 
der Pandemie das künftige Parlament 
sich sicher nicht am 14. Mai und wahr-
scheinlich auch nicht vor dem 2. Juni 
konstituieren konnte. Um eine Ver-
fassungskrise abzuwenden, ersuchte 
die Wahlkommission am 1. April den 
Präsidenten, den Obersten Gerichtshof 
um eine Stellungnahme zur Frage zu er-
suchen, wie er als Präsident in dieser Si-
tuation vorgehen sollte. Der Präsident 
lehnte dieses Ersuchen ab und erklärte, 
es sei die Pflicht der Wahlkommission, 
die Wahl durchzuführen. Die Wahl-
kommission stelle voreilig fest, dass die 
Wahl nicht bis zum 28. Mai 2020 ab-
gehalten werden könne. Die unabhän-
gige Wahlkommission entschied kraft 
eigener, durch das Parlamentswahlge-
setz übertragener Befugnisse, über die 
Frist von drei Monaten (gezählt ab dem 

2. März) hinauszugehen und legte den 
Wahltermin zunächst auf den 20. Juni, 
später auf den 5. August fest.

Den Wahlen in Sri Lanka gehen nor-
malerweise unzählige Wahlkampf-
veranstaltungen, Kundgebungen, 
sogenannte Pocket-Meetings und 
Haus-zu-Haus-Kampagnen voraus. 
Die Beamt(inn)en der Wahlkommis-
sion müssen beim Wahlablauf die Logi-
stik vor Ort kontrollieren. Am Wahltag 
warten die Wähler/-innen in der Regel 
in Schlangen vor den Wahllokalen und 
bei der Abgabe ihrer Stimmzettel. Für 
den Termin im April schien ein solches 
Vorgehen völlig abwegig. Die Gesund-
heitsbehörden konnten keine Zusiche-
rung geben, dass die Ansteckung unter 
Kontrolle oder im Rückgang begriffen 
war. Eine Wahl unter Hausarrest war 
nicht vorstellbar oder würde die bishe-
rigen medizinischen Erfolge und sozia-
len Opfer der Bevölkerung enorm ge-
fährden. 

Optionen des Präsidenten

Da die Wahlen nicht wie erwartet 
durchgeführt werden konnten, sah 
sich der Präsident innerhalb des ver-
fassungsrechtlichen Rahmens meh-
reren Optionen gegenüber. Die erste 
Option bestand darin, in Absprache 
mit der Wahlkommission einen an-
deren Wahltermin zu proklamieren, 
damit das neue Parlament vor dem 2. 
Juni einberufen werden konnte. Dies 
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schien dem Präsidenten nicht praktika-
bel. Seine zweite Option bestand darin, 
aufgrund der Pandemie die Auflösung 
des Parlaments rückgängig zu machen 
und dem Parlament zu erlauben, sei-
ne Tätigkeit solange fortzuführen, bis 
eine freie und faire Wahl sicher abge-
halten werden konnte – spätestens bis 
zum 1. September. Er entschied, dies 
nicht zu tun. 

Der Präsident hätte, drittens, das Par-
lament nach Artikel 70.7 der Verfas-
sung einberufen können, um den durch 
die Pandemie verursachten Notstand 
zu bewältigen. Das Parlament hätte 
dann wieder aufgelöst werden kön-
nen, sobald der Notstand beendet 
war oder eine Wahl abgehalten wer-
den konnte. Auch diese Option zog 
der Präsident nicht. Seine vierte Op-
tion bestand darin, den Ausnahmezu-
stand gemäß Abschnitt 2 der Verord-
nung über die öffentliche Sicherheit (in 
Kombination mit Artikel 155 des Par-
lamentsgesetzes) auszurufen. Dies hät-
te allerdings bedeutet, das Parlament 
zumindest für den Zweck wieder ein-
zuberufen, um den Notstand entspre-
chend gesetzlicher Vorgaben in Kraft 
zu halten. Er hätte damit einen Prä-
zedenzfall geschaffen, der die Kompe-
tenzen des Parlaments offenbart hätte. 
Gleichzeitig hätte dies einigen der ge-
genwärtig angewandten, präventiven 
Gesundheitsmaßnahmen zu einer ge-
setzlichen Grundlage verholfen. Der 
Präsident entschied, dies nicht zu tun.

Möglicherweise war dem Präsidenten 
die Schwere der Pandemie zum Zeit-
punkt seiner Entscheidung, das Par-
lament aufzulösen und vorgezogene 
Wahlen auszurufen, so nicht bewusst. 
Als jedoch die Dimension der Heraus-
forderung klar wurde, wäre es seine 
Pflicht gewesen, die Optionen gemäß 
der Verfassung zu ergreifen und ein 
rechtsstaatliches Vorgehen zu gewähr-
leisten. Seine Berater waren eindeutig 
anderer Meinung. Stattdessen hat der 
Präsident eine Art Stilllegung des Lan-
des beschlossen, mit Ausgangssperren 
und der Aufforderung zum Homeof-
fice. Eingedenk dieser Maßnahmen 

war es andererseits geradezu wieder ab-
surd, anzunehmen, die Wahlen hätten 
vor Ende Mai abgehalten und das neue 
Parlament vor dem 2. Juni einberufen 
werden können.

Vom Untergraben 
demokratischer Normen

Die neuen Gesetze und Maßnahmen 
zur Bewältigung der Pandemie müs-
sen von den einschlägigen staatlichen 
Organen kollektiv und auf gesetzlicher 
Grundlage getroffen werden. Eini-
ge argumentieren außerdem, dass die 
Exekutive nicht über die Kompetenz 
der Legislative verfügt, über die Aus-
gabe öffentlicher Gelder zu beschlie-
ßen. Der Präsidenten hätte dafür sor-
gen müssen, dass dies gesetzeskonform 
geschieht. Stattdessen hat er seine ver-
fassungsmäßige Verantwortung außer 
Acht gelassen. Zur Erinnerung: Der 
Präsident ist Chef der Exekutive, nicht 
der Legislative.

Alle im Parlament vertretenen poli-
tischen Parteien hatten öffentlich ge-
lobt, die Regierung in diesen schwie-
rigen Zeiten zu unterstützen. Es wäre 
also möglich gewesen, das Parlament 
mit allen Fragen der öffentlichen Fi-
nanzen und anderen Angelegenheiten, 
die einer Gesetzgebung bedurften, zu 
befassen. Die gegenwärtige Krise hät-
te dadurch vermutlich effizienter be-
wältigt werden können und vor allem, 
alle Handlungen der Regierung wären 
verfassungskonform gewesen. Zur Er-
innerung: im aufgelösten, aber pro for-
ma noch amtierenden Parlament hat 
die Regierung keine Mehrheit. Die 
nominelle Minderheitsregierung hätte 
ihre Legitimität erhöhen können. Die-
se Chance hat sie vertan.

Stattdessen wurde die zivile Verwal-
tungsstruktur für das öffentliche Ge-
sundheitswesen dem Militär unter-
stellt. Die medizinische Bekämpfung 
eines Virus wird auf einer Ebene mit 
dem „Kampf gegen den Terrorismus“ 
behandelt und für politische Zwe-
cke instrumentalisiert. Der militari-
stische Ansatz im Einklang mit der 

politischen Agenda untergräbt die de-
mokratische Verfasstheit. Die Feind-
seligkeit der Exekutive gegenüber In-
stitution des Parlaments verheißt für 
den Konstitutionalismus in Sri Lan-
ka nichts Gutes.

Klagen auf Einhaltung  
der Grundrechte

Anfang Mai haben Vertreter/-innen 
einiger politischer Parteien, nomi-
nierte Kandidat(inn)en für die be-
vorstehende Parlamentswahl sowie 
mehrere Bürger/-innen Beschwerden 
wegen Verletzung ihre Grundrech-
te beim Obersten Gerichtshof ein-
gereicht. Sie machten eine unmittel-
bare Verletzung ihres Grundrechts auf 

Familiensaga: aktueller Präsident 
Gotabhaya Rajapaksa, früher 
Verteidigungsminister unter seinem 
Bruder, Präsident Mahina Rajapaksa, der 
ist heute Ministerpräsident bei Gotabhaya.
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freie und faire Ausübung ihres Wahl-
rechts geltend. Die Wahlen würden 
unter instabilen Bedingungen abge-
halten, und das Parlament sei über ei-
nen Zeitraum von mehr als drei Mona-
ten von Entscheidungen abgehalten. 
Dies verstoße gegen die Verfassung. 

Am 2. Juni lehnte eine aus fünf Rich-
tern bestehende Kammer (Divisional 
Bench1) des Obersten Gerichtshofs 
den Antrag der Beschwerdeführer auf 
Befassung ab (leave to proceed). Dem 
war eine Anhörung vorausgegangen, 
in der die Beschwerdeführer wie Ver-
treter des Präsidenten und der Wahl-
kommission ihre Argumente vorgetra-
gen hatten. Eine Vielzahl von Eingaben 
an das Gericht hatte allerdings die Po-
sition der Regierung unterstützt. 

Der Oberste Gerichtshof hat seine 
Ablehnung nicht begründet, wozu er 
im Falle eines Antrags auf Befassung 
auch nicht verpflichtet ist. Bei der An-
hörung hatte die Wahlkommission je-
doch vorgetragen, dass die Wahl auf 
keinen Fall am 20. Juni stattfinden 
könne. Die Wahlkommission benöti-
ge mindestens acht bis elf Wochen, um 
eine Wahl ab dem Datum logistisch zu 
bewältigen, ab dem die Gesundheits-
behörden grünes Licht für Wahlvor-
bereitungen geben. Inzwischen hat die 
Wahlkommission den Wahltermin auf 
den 8. August festgelegt. 

Eigentlich müsste in der Zwischen-
zeit das Parlamentswahlgesetz geän-
dert werden, um das Wahlverfahren 
in den vorgegebenen Fristen einhalten 
sowie Wahlkampagnen und Stimmab-
gabe normgemäß durchführen zu kön-
nen. Es scheint aber, dass solche Rege-
lungen in Abwesenheit der Legislative 
getroffen werden. Aus Gründen der po-
litischen Zweckmäßigkeit werden ein-
mal mehr institutionelle, langjährige 
Kontrollmechanismen außer Kraft ge-
setzt. Ein weiterer Präzedenzfall zum 
Schlechten, ähnlich wie die Kuratel für 
die Zivil- und Gesundheitsbehörden, 
sich statt an Kenntnisse der Wissen-
schaft und Medizin an eine politische 
Agenda zu halten.

Autorität ohne Kontrolle

Mit dem gleichen autoritären Ansatz 
wurden zwei präsidiale Task Forces 
eingerichtet (siehe anderen Beitrag im 
Heft). Die eine befasst sich mit dem 
archäologischen Erbe in der Ostpro-
vinz und der Frage, wie die ethnische 
Zusammenstellung der Ostprovinz hi-
storisch zustande gekommen ist. Eine 
unter den ethnischen Gemeinschaften 
der Insel seit langem umstrittene Frage, 
die zu entscheiden in diesem Fall aller-
dings dem Klerus einer einzelnen Reli-
gion (Sinhala-Buddhismus) anvertraut 
worden ist. Die zweite Task Force hat 
zur Aufgabe, „ein sicheres Land, eine 
disziplinierte, tugendhafte und recht-
mäßige Gesellschaft“ zu planen. Diese 
Arbeitsgruppe ist vollständig mit Ver-
tretern aus den Streitkräften und Voll-
zugsbeamten besetzt. Beide Task Forces 
werden vom derzeitigen Staatssekretär2 
im Verteidigungsministerium geleitet, 
einem Generalmajor im Ruhestand. 

Angelegenheiten, die eigentlich in den 
Händen einer zivilen Verwaltung und 
Fachleuten liegen sollten, sind einem 
Personal aus den Streitkräften und dem 
Sicherheitsapparat anvertraut, das ge-
lernt hat, vordringlich in sicherheits-
politischen Dimensionen zu denken. 
Nach und nach geraten die Behörden 
des öffentlichen Dienstes und ihr Per-
sonal unter das Kommando von Mi-
litär und Sicherheitsdiensten. Es wird 
eine Parallelstruktur geschaffen, die 
je nach Ausgang der Wahl auch zu-
künftig das dem Parlament verpflich-
tete Ministerkabinett umgehen kann. 
Sollten diese Schritte auch nur annä-
hernd Erfolg haben, untermauern sie 
zutiefst beunruhigende Tendenzen au-
toritärer Herrschaft und Militarisie-
rung. Die Folgen für die rechtsstaatli-
che Demokratie und die Versöhnung 
im Land wären schwerwiegend. 

Und die Bevölkerung? Die Mehrheit 
scheint mit der Art und Weise, wie 
der Präsident und die Regierung bis-
her mit der Pandemie umgegangen 
sind, zufrieden zu sein. Das kann für 
die Regierung eigentlich kein Grund 

sein, die Pflichten aus der Verfassung 
und den Auftrag zur Umsetzung der 
Verfassung zu übersehen oder zu ver-
letzen. Aber die Regierung sucht hier 
ihre Legitimität. Wäre es nicht so ernst 
und dramatisch, könnte es als Ironie 
der Geschichte gelten: die Wähler/-in-
nen haben dem Parlament die Befug-
nis übertragen, im Namen des Volkes 
Gesetze zu erlassen, die öffentlichen Fi-
nanzen zu hüten und als Legislative in 
demokratischer Weise zu funktionie-
ren. Es ist das Parlament, das für ein 
robustes und wirksames System der Be-
ratung und Kontrolle sorgt, damit die 
Interessen aller Teile der Gesellschaft 
bei der Entscheidungsfindung vertre-
ten sind. Insofern verheißt die von einer 
Bevölkerungsmehrheit bejahte, aktu-
elle Regierungsführung nichts Gutes 
für die Demokratische Sozialistische 
Republik Sri Lanka. 

Aus dem Englischen übersetzt  
von Theodor Rathgeber

Zum Autor

Ameer Faaiz arbei-

tet als Rechtsanwalt 

(LL.M) und engagiert 

sich in verschiedenen 

Funktionen in der 

muslimischen Ge-

meinschaft.

Endnoten
1 Mit Divisional Bench ist ein Richtergremium 

gemeint, das aus mehr als den üblichen 

drei Richter(inne)n besteht. Der Oberste 

Richter entscheidet über die Anzahl des 

Richtergremiums entweder von Amts we-

gen oder auf Antrag von zwei oder mehr 

Richter(inne)n, die in einer solchen Angele-

genheit verhandeln, oder auf Antrag einer 

Streitpartei, entsprechend seiner Auffas-

sung, ob es sich um eine Frage von öffent-

licher Bedeutung handelt - gemäß Artikel 

132.3 der Verfassung.
2 Minister/-innen darf der Staatspräsident 

nach der aktuellen Verfassung ohne Auto-

risierung durch das Parlament nicht bestim-

men, Staatssekretäre schon, Anm. d. Red.


